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Beitragssatzung zur Wasserabgabesatzung
der Stadt Prichsenstadt

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erläßt die Stadt Prichsenstadt
folgende Beitragssatzung zur Wasserabgabesatzung

§ 1
Beitragserhebung

(1) Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der Wasserversor-
gungseinrichtung einen Beitrag, soweit der Aufwand nicht einer Erstattungsregelung
nach Art. 9 KAG unterliegt.

(2) Beitragsfälle, für die ein Beitrag auf Grund einer früheren Satzung festgesetzt worden ist,
werden durch den damaligen Abgabebescheid als bereits endgültig erfasst behandelt.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare
Grundstücke erhoben, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die Wasser-
versorgungsanlage besteht.

Ein Beitrag wir auch für Grundstücke erhoben, die an die Wasserversorgungsanlagen tatsäch-
lich angeschlossen sind, oder die aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 8 WAS an die
Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht im Falle des

1. § 2 Satz 1, sobald das Grundstück an die Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden
kann,

2. § 2 Satz 2, 1. Alternative , sobald das Grundstück an die Wasserversorgungsanlage ange-
schlossen ist,

3. § 2 Satz 2, 2. Alternative, mit Abschluss einer Sondervereinbarung.

Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt, entsteht die
Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.
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(2) Wird eine Veränderung der Fläche, der Bebauung oder der Nutzung des Grundstücks vor-
genommen die beitragsrechtliche Auswirkung hat, entsteht die Beitragsschuld mit dem
Abschluss der Maßnahme.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen
Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken in
unbeplanten Gebieten von mindestens 1.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) auf das
Vierfache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 1.500 m² begrenzt.

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu er-
mitteln. Keller werden bei der Ermittlung der Geschossfläche nicht mit einbezogen, außer
sie werden als Wohn- bzw. Aufenthaltsräume genutzt. Ausgebaute Dachgeschosse wer-
den (soweit nur auf einer Ebene ausgebaut) mit 60 v.H. der Außenmaße der Gebäude be-
rechnet. Weitere darüberliegende Ausbauebenen (Spitzböden) werden mit 60 % der Au-
ßenmaße der Dachhaut (jeweils gemessen auf Höhe der Fußbodenebene) berechnet.

Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Ge-
bäudefluchtlinie hinausragen.

Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf
nach Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder die an die Wasserversorgung
nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht zum Geschossflächenbeitrag herange-
zogen. Dies gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen Wasseran-
schluss haben.

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird als
Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; das gleiche gilt,
wenn auf einem Grundstück die zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen
Nutzung untergeordnete Bedeutung hat.

(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein Viertel der Grundstücksfläche als Ge-
schossfläche anzusetzen.

(5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für diese Flächen noch keine Beiträge gelei-
stet, so entsteht die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt im Falle der Geschossflä-
chenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen. Gleiches gilt für alle
sonstigen Veränderungen, die nach Absatz 2 für die Beitragsbemessung von Bedeutung
sind. Führt eine Geschossflächenerweiterung bei Grundstücken, deren Grundstücksfläche
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 BS/WAS begrenzt wurde, zu einer Grundstücksflächenvergröße-
rung, so entsteht die Beitragspflicht auch hierfür.
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(6) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 oder Absatz 4 festge-
setzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Absatz 1 neu berechnet. Dem so
ermittelten Betrag ist der Betrag gegenüberzustellen, der sich im Zeitpunkt des Entste-
hens der neu zu berechnenden Beitragsschuld (§ 3 Abs. 2) bei Ansatz der nach Absatz 3
oder Absatz 4 berücksichtigten Geschossfläche ergeben würde. Der Unterschiedsbetrag
ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung eine Überzahlung, so ist für die Be-
rechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ur-
sprüngliche Beitrag entrichtet wurde.

§ 6
Beitragssatz

(1) Der durch Beiträge abzudeckende Aufwand wird zu ¼ nach der Summe der Grundstücks-
flächen und zu ¾ nach der Summe der Geschossflächen umgelegt.

(2) Der Beitrag beträgt

a) pro m² Grundstücksfläche netto 0,93 €

b) pro m² Geschossfläche netto 9,45 €

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig.

§ 8
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse

(1) Die Kosten für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die
Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. des § 3 WAS sind mit der Ausnahme der
Kosten, die auf die Teile der Grundstücksanschlüsse (Hausanschlüsse) entfallen, die sich
außerhalb der Grundstücksanschlüsse der Wasserabnehmer befinden, in der jeweils tat-
sächlich entstandenen Höhe zu erstatten.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist,
wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks
oder Erbauberechtigter ist. Der Erstattungsanspruch wird einen Monat nach Zustellung
des Erstattungsbescheides fällig.

§ 9
Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe erhoben.
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§ 10
Pflichten der Beitragsschuldner

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Stadt für die Höhe der Schuld maßgebliche Ver-
änderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderung – auf Verlan-
gen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 11
Inkrafttreten

...........
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